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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

459 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben der Galvano Röhrig GmbH 
 in Solingen

Bezirksregierung
53.01-100-53.0019/12/0310.1

 Düsseldorf, den 22. November 2012

Antrag der Firma Galvano Röhrig GmbH
auf Erteilung einer Genehmigung nach

§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die Firma Galvano Röhrig GmbH, Weidenstraße 28 
in 42655 Solingen, Gemarkung Wald, Flur 73 und 
75, Flurstücke 41, 42, 33, 34, 35, 115, 116 hat mit 
Datum vom 10.01.2012, zuletzt ergänzt am 
07.05.2012, einen Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 16 BImSchG für die 
wesentliche Änderung einer Anlage zur Oberfl ä-
chenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen 
durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfah-
ren mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 
Kubikmeter oder mehr gestellt.

Gegenstand des Antrages ist

•  die Erweiterung der Betriebszeiten der Galva-
nikanlage von einem derzeitigen Zweischicht-
betrieb mit 16 Stunden pro Tag auf einen Drei-
schichtbetrieb mit 24 Stunden pro Tag an Werk-
tagen.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um 
ein Projekt nach Nr. 3.9.1 „Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von 
Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolyti-
sches oder chemisches Verfahren mit einem Volu-
men der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr“ 
der Anlage 1, Liste „UVP-pfl ichtige Vorhaben“ zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG).

Gemäß § 3 c UVPG in Verbindung mit Nr. 3.9.1 der 
Anlage 1 zum UVPG ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörden auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kri-
terien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichti-
gen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

463 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
für ein Vorhaben des Niersverbandes. S. 487
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Gemäß 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Brigitte Thiel

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 481

460 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben der Detlef Bingen GmbH, 
 Karl-Benz-Straße 7, 40764 Langenfeld

Bezirksregierung
53.01-100-53.0147/11/0310.1

 Düsseldorf, den 22. November 2012

Antrag der Firma Detlef Bingen GmbH 
auf Erteilung einer Genehmigung nach 

§ 16 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

Die Firma Detlef Bingen GmbH, Karl-Benz-Straße 
7, 40764 Langenfeld, Gemarkung Berghausen, Flur 
8, Flurstücke 415, 423, 426 hat mit Datum vom 
23.05.2011, zuletzt ergänzt durch Unterlagen am 
11.07.2012, einen Antrag auf Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 16 BImSchG für die 
wesentliche Änderung einer Anlage zur Oberfl ä-
chenbehandlung von Metallen oder Kunststoffen 
durch ein elektrolytisches oder chemisches Verfah-
ren mit einem Volumen der Wirkbäder von 30 
Kubikmeter oder mehr gestellt.

Gegenstand des Antrages sind folgende Ände-
rungsmaßnahmen:

•  Errichtung und Betrieb von 2 Gegenbehältern 
für Nickelelektrolyte und 1 Gegenbehälter für 
einen sauren Kupferelektrolyten einschließlich 
Filtrationseinrichtung zur Reinigung der Elekt-
rolytlösungen.

•  Errichtung und Betrieb einer VE-Anlage zur 
Aufbereitung der Spülwässer aus der Finish-
Spüle.

•  Errichtung und Betrieb eines Gefahrstoff-
Regalcontainers im Freien auf dem Betriebsge-
lände.

•  Errichtung und Betrieb einer Entmetallisie-
rungslösung einschließlich nachgeschalteter 
Spülstufe.

Bei dem beantragten Vorhaben handelt es sich um 
ein Projekt nach Nr. 3.9.1 „Errichtung und Betrieb 
einer Anlage zur Oberfl ächenbehandlung von 
Metallen oder Kunststoffen durch ein elektrolyti-
sches oder chemisches Verfahren mit einem Volu-
men der Wirkbäder von 30 Kubikmeter oder mehr“ 
der Anlage 1, Liste „UVP-pfl ichtige Vorhaben“ zum 
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
(UVPG).

Gemäß § 3 c UVPG in Verbindung mit Nr. 3.9.1 der 
Anlage 1 zum UVPG ist eine Umweltverträglich-

keitsprüfung durchzuführen, wenn das Vorhaben 
nach Einschätzung der zuständigen Behörden auf-
grund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in Anlage 2 zum UVPG aufgeführten Kri-
terien erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
haben kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichti-
gen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprüfung 
im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nachteilige 
Umweltauswirkungen durch das beantragte Vorha-
ben nicht zu erwarten sind.

Gemäß 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Brigitte Thiel

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 482

461 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht für ein 
 Vorhaben der Gerhard van Clewe GmbH & Co. KG

Bezirksregierung
53.01-100-53.0162/12/1010.1

 Düsseldorf, den 29. November 2012

Die Gerhard van Clewe GmbH & Co. KG, Loiku-
mer Straße 10, 46499 Hamminkeln hat mit Datum 
vom 20.09.2012 einen Antrag gemäß § 16 BImSchG 
zur wesentlichen Änderung der Anlage zur Textil-
veredelung durch Errichtung und Betrieb eines 
Blockheizkraftwerks (BHKW) gestellt.

Gegenstand des Antrags ist die Errichtung und der 
Betrieb eines BHKW mit einer Feuerungswärme-
leistung von 1.098 kW, einer thermischen Leistung 
von 480 kW und einer elektrischen Leistung von 
450 kW. Das BHKW soll neben der Stromversor-
gung auch der innerbetrieblichen Wärmeversor-
gung dienen.

Das Vorhaben bedarf nach § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 in 
Verbindung mit § 3 c Abs. 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) einer all-
gemeinen Vorprüfung des Einzelfalls, ob eine Ver-
pfl ichtung zur Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung besteht. Im vorliegenden Fall hat 
diese Prüfung ergeben, dass nicht mit erheblichen 
Auswirkungen auf die Umwelt zu rechnen ist. 
Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben keine Verpfl ichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    gez. Thaler

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 482
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462 Änderung der Satzung 
 und der Veranlagungsregelungen 
 des Deichverbandes Dormagen-Zons

Bezirksregierung
54.04.01.09

 Düsseldorf, den 30. November 2012

Satzung
des Deichverbandes Dormagen/Zons

Gemäß § 58 des Gesetzes über Wasser und Boden-
verbände (Wasserverbandsgesetz) vom 12. Februar 
1991 (BGBl. I S. 405) in der Fassung des Gesetzes 
zur Änderung des Wasserverbandsgesetzes vom 
15.05.2002 (BGBI I. S. 1578) wird die Satzung des 
Deichverbandes Dormagen/Zons, beschlossen am 
08.09.2011, veröffentlicht im Amtsblatt der 
Bezirksregierung Düsseldorf vom 29.09.2011, auf-
grund des Beschlusses des Erbentages des Deich-
verbandes Dormagen/Zons in der Sitzung vom 
15.11.2012 wie folgt geändert: 

§ 1

Name, Sitz, Rechtsnatur

(1) Der Deichverband führt den Namen „Deich-
verband Dormagen/Zons“. Er hat seinen Sitz in 
Dormagen, Rhein-Kreis Neuss.

(2) Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband 
im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Bodenver-
bände (Wasserverbandsgesetz – WVG), des Geset-
zes zur Ausführung des Gesetzes über die Wasser 
und Bodenverbände im Lande Nordrhein-Westfa-
len (NRW AGWVG) vom 07.03.1995 (GV. NRW 
S. 248) sowie der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung zum Schutz der Deiche und sonstigen Hoch-
wasserschutzanlagen an den Gewässern erster 
Ordnung im Regierungsbezirk Düsseldorf (Deich-
schutz VO) in der jeweils gültigen Fassung. Er ist 
eine öffentlich-rechtliche Körperschaft mit dem 
Recht der Selbstverwaltung.

§ 2

Verbandsgebiet und Mitglieder

(1) Das Verbandsgebiet des Deichverbandes Dorma-
gen/ Zons umfasst die in der Übersichtskarte fest-
gelegten hochwassergeschützten Gebiete. Die im 
Amtsblatt der Bezirksregierung Nr. 33 am 15.8.2002 
veröffentlichte Verbandskarte zeigt die festgelegten 
hochwassergeschützten Gebiete. Sie kann auf der 
Geschäftsstelle des Deichverbandes im Rahmen der 
Bürozeiten auf Dauer eingesehen werden.

(2) Mitglieder des Verbandes sind die Eigentümer 
und Erbbauberechtigten der Grundstücke, welche 
ganz oder teilweise zum Verbandsgebiet gehören.

(3) Die Mitglieder werden in einem Mitgliederver-
zeichnis aufgeführt. Der Verband hält das Verzeich-
nis auf dem Laufenden. Das Mitgliederverzeichnis 
liegt in der Geschäftsstelle des Verbandes zur Ein-
sichtnahme aus.

§ 8

Zusammensetzung und Wahl des Erbentages

(1) Der Erbentag hat 14 Mitglieder. Der Erbentag 
wird von den Verbandsmitgliedern gewählt. Wahl-
berechtigt ist jedes geschäftsfähige und beitrags-
pfl ichtige Verbandsmitglied; ist das Mitglied eine 
juristische Person, benennt diese eine natürliche 
Person als Wahlberechtigten. 

Wählbar ist jedes geschäftsfähige und beitrags-
pfl ichtige Verbandsmitglied; ist das Mitglied eine 

juristische Person, ist die von dieser benannte 
natürliche Person wählbar. Die Mitglieder des 
Erbentages sind ehrenamtlich tätig; sie erhalten 
für die Teilnahme an Erbentagssitzungen ein Sit-
zungsgeld.

(2) Der Deichgräf lädt die wahlberechtigten Ver-
bandsmitglieder durch Bekanntmachung in der im 
Verbandsgebiet erscheinenden Ausgabe der Zei-
tung, in der die Bekanntmachungen der Stadt Dor-
magen veröffentlicht werden, mit mindestens 
4-wöchiger Frist zur Erbentagswahl. Die Wahl fi n-
det an einem Wochentag in der Zeit von 8 Uhr bis 
18 Uhr statt. 

In der Bekanntmachung fordert der Deichgräf die 
Wahlberechtigten zur Nennung von Kandidaten 
für die Wahl als Erbentagsmitglied auf. Wahlbe-
rechtigte können sich selber vorschlagen. Die 
schriftliche Kandidatenanmeldung muss s ein-
schließlich der schriftlichen Zustimmung des 
Benannten spätestens 14 Kalendertage vor dem 
Wahltag beim Deichamt vorliegen.

Die Wahl hat spätestens einen Monat vor Ablauf 
der Amtszeit des amtierenden Erbentages stattzu-
fi nden. Über die Wahlbekanntmachung informiert 
der Deichgräf die Aufsichtsbehörde – die Vertreter 
der Bez.-Reg. Düsseldorf, Dezernat 54 –, die Untere 
Wasserbehörde und die Landwirtschaftskammer 
Rheinland.

(3) Am Wahltag können die Mitglieder nach Fest-
stellung der Berechtigung zur aktiven Wahl in der 
vom Verband zuvor im Amtsblatt bekanntgemach-
ten Zeit an der Wahl teilnehmen.

Die Entsendung eines Vertreters ist zulässig. Der 
Vertreter muss vertretungsberechtigt im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes sein. Der Vertreter 
muss dem Wahlleiter, oder einem von ihm benann-
ten Mitglied des Heimrates, eine vom Vertretenen 
unterschriebene Vollmacht vorlegen.

(4) Gemeinsame Eigentümer, Erbbauberechtigte 
und um das Eigentum streitende Personen können 
ihre Stimme nur einheitlich abgeben. Ihre Stimm-
abgabe erfolgt durch einen Vertreter, der kein Ver-
bandsmitglied sein muss. Die Legitimation eines 
solchen Vertreters erfolgt wie in Abs. 3 beschrieben. 
Dabei werden generelle Bevollmächtigungen (z. B. 
Hausverwalter für Wohnungseigentumsgemein-
schaften) als Nachweis für die Berechtigung zur 
Stimmabgabe anerkannt.

(5) Jedes Mitglied hat eine Stimme (Absatz 4 gilt 
entsprechend) und das Recht, selbst oder durch 
einen Vertreter seiner Wahl zu wählen. Der Vertre-
ter des Wahlberechtigten muss kein Verbandsmit-
glied sein.

(6) Der Deichgräf oder bei seiner Verhinderung 
sein Stellvertreter, bei dessen Verhinderung der 
Geschäftsführer, leiten die Wahl. Der Versamm-
lungsleiter hat selbst Stimmrecht, sofern er Ver-
bandsmitglied ist.

(7) Der Wahlleiter erstellt für die Wahl einen 
Stimmzettel mit den Namen der Kandidaten, die 
ihm schriftlich benannt wurden. 

(8) Die Stimmabgabe erfolgt – ohne Aussprache 
und geheim – mittels Stimmzettel, der dem Wähler 
nach Prüfung der Wahlberechtigung übergeben 
wird Auf dem Stimmzettel sind alle benannten 
Kandidaten aufgeführt.

Der Wahlberechtigte kann auf dem Stimmzettel 
zwischen 1 und 14 Namen ankreuzen. Werden mehr 
als 14 Namen angekreuzt und oder sonstige Ein-
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träge auf dem Stimmzettel vorgenommen, ist die 
Stimmabgabe ungültig.

(9) Der Gewählte hat dem Wahlleiter unverzüglich 
zu erklären, dass er die Wahl annimmt. Ist der 
Gewählte nicht anwesend, hat er sich unverzüglich 
nach Zugang der Mitteilung über seine Wahl 
gegenüber dem Wahlleiter zu erklären. Lehnt einer 
der Gewählten die Wahl ab, so tritt an dessen Stelle 
derjenige, der als nächster in der Rangfolge der 
Kandidaten, nach der nächst höheren Stimmen-
zahl, geführt wird.

(10) Über die Wahl ist vom Wahlleiter eine Auf-
zeichnung anzufertigen, die von ihm und einem 
Heimratsmitglied zu unterschreiben ist. Diese ist 
zusammen mit allen weiteren Unterlagen binnen 
eines Monats nach Durchführung der Wahl der 
Aufsichtsbehörde vorzulegen.

§ 10

Aufgaben des Erbentages

(1) Der Erbentag hat neben den ihm durch diese 
Satzung zugewiesenen Kompetenzen insbesondere 
folgende Aufgaben:

–  Umgestaltung und Aufl ösung des Deichverban-
des,

–  Änderung und Ergänzung dieser Satzung,

–   Wahl der Mitglieder des Deichamtes,

–   Entlastung des Deichamtes,

–   Festsetzung des Hauhaltsplans einschließlich 
der Nachträge und des Stellenplanes,

–   Genehmigung der Veranlagungsregeln für die 
Beitragserhebung,

–   Beschlussfassung über Aufwandsentschädigun-
gen, soweit solche in dieser Satzung vorgesehen 
sind, sowie über das Sitzungsgeld für die Teil-
nahme an Erbentags- und Deichamtsitzungen,

–   Beschlussfassung über die Übernahme von Auf-
trägen Dritter im Sinne des § 3 Abs. 2 dieser 
Satzung,

–   Beschlussfassung über die Vergütung und sonstige 
Entschädigung für Dienstkräfte des Verbandes,

–   Beratung des Deichamtes in allen wichtigen 
Angelegenheiten.

(2) Der Erbentag kann für einzelne Angelegenhei-
ten Arbeitskreise bilden. Diese haben nur bera-
tende Funktion.

§ 12

Beschlüsse des Erbentages

(1) Der Erbentag bildet seinen Willen mit der 
Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mitglie-
der. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Stimmen-
gleichheit bedeutet Ablehnung.

(2) Der Erbentag ist beschlussfähig, wenn er ord-
nungsgemäß geladen ist und mehr als die Hälfte 
seiner Mitglieder erschienen sind. Er ist ohne 
Rücksicht auf Form und Frist der Ladung 
beschlussfähig, wenn alle erschienenen Erbentags-
mitglieder dem zustimmen.

(3) Über die Sitzung des Erbentages und die 
gefassten Beschlüsse ist vom Schriftführer eine 
Niederschrift zu fertigen. Diese ist vom Sitzungs-
leiter und einem von ihm bestimmten Erbentags-
mitglied zu unterschreiben. 

Die Niederschrift erhalten die Mitglieder des 
Erbentages, des Deichamtes und die Aufsichtsbe-

hörde. Die Niederschrift ist in der nächsten Sit-
zung des Erbentages zur Genehmigung vorzulegen.

§ 30

Beitragsfestsetzung und Beitragsmaßstab

(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die beitrags-
pfl ichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, 
die sie von der Durchführung der Aufgaben des 
Verbandes haben, und der Lasten, die der Verband 
auf sich nimmt, um ihnen obliegende Leistungen 
zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden 
nachteiligen Einwirkungen zu begegnen. Vorteile 
sind auch die Erleichterung einer Pfl icht des Mit-
gliedes und die Möglichkeit, die Maßnahmen des 
Verbandes zweckmäßig und wirtschaftlich auszu-
nutzen (Vorteilsprinzip).

Der Hochwasserschutzbeitrag bemisst sich nach 
dem Vorteilsprinzip im Sinne des § 30 des Wasser-
verbandsgesetzes. Auf der Grundlage dieses Vor-
teilsprinzips verteilt sich die Beitragslast für die 
Hochwasserschutzmaßnahmen nach folgenden 
Maßstäben:

Hochwasserschutzmaßnahmen:

a)   Deichbau

b)   Deichunterhaltung

jeweils im Verhältnis des Umfangs der Flächen der 
zum Verband gehörenden Grundstücke unter 
Berücksichtigung der Grundstücksnutzung.

Mitgliederverwaltung

(1) Abweichend vom für die Hochwasserschutzbei-
träge geltenden Vorteilsprinzip wird ein Grundbei-
trag zur Abdeckung der Kosten für die Mitglieder-
verwaltung erhoben. Hierzu zählen die Kosten für 
das Erstellen und Pfl egen des Mitgliederverzeich-
nisses sowie der Beitragserhebung. Maßstab für 
den Grundbeitrag sind die durchschnittlichen 
jährlichen Aufwendungen für die Verwaltung eines 
einzelnen Verbandsmitglieds im Sinne des § 2 
Absatz 2 dieser Satzung. Die Einzelheiten bestim-
men die Veranlagungsregeln.

(2) Die Einzelheiten werden in den vom Erbentag 
zu beschließenden Veranlagungsregeln festgelegt. 
Diese Veranlagungsregeln sind in der Anlage zur 
Satzung aufgeführt. Sie sind Bestandteil der Sat-
zung.

§ 31

Beiträge für Hochwasserschutzmaßnahmen

(1) Die Hochwasserschutzbeiträge sollen die durch 
sonstige Einnahme des Verbandes, z. B. Finanzie-
rungshilfen, Zuschüsse, Mieten, Pachten, Kostener-
stattungen usw. nicht gedeckten Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts ausgleichen. Zu den Ausgaben 
des Verwaltungshaushalts gehören auch die 
Beträge, die dem Vermögenshaushalt zugeführt 
werden. 

Der Beitragssatz wird für jedes Veranlagungsjahr 
neu ermittelt.

(2) Die Kosten des Banndeiches sind auf den 
Banndeichpolder, die Kosten der Flügeldeiche sind 
auf den Flügel- und Banndeichpolder umzulegen; 
die Konkretisierung erfolgt in den Veranlagungsre-
geln.

Die nach Absatz 1 ermittelten Kosten sind gemäß 
Absatz 2 im Verhältnis der Flächen auf die Mitglie-
der im Banndeichpolder und in den Flügeldeich-
poldern umzulegen.
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§ 33
Hebung der Verbandsbeiträge

(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf 
der Grundlage der für ihn geltenden Beitragsmaß-
stäbe durch Beitragsbescheid.

(2) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat 
nach Maßgabe der Veranlagungsregeln Mahnge-
bühren sowie einen Säumniszuschlag zu zahlen. 
Für die Verjährung von Beiträgen und sonstigen 
öffentlich-rechtlichen Forderungen in Geld sind 
die Vorschriften der Abgabenordnung über die 
Zahlungsverjährung (§§ 228 – 232) entsprechend 
anzuwenden.

(3) Nicht einziehbare Beiträge sind den Kosten der 
Mitgliederverwaltung zuzuschlagen. Näheres defi -
nieren die Veranlagungsregeln.

(4) Auf den Verbandsbeitrag können gemäß § 32 
Wasserverbandsgesetz Vorausleistungen erhoben 
werden. Für diese gilt der Beitragsmaßstab nach 
§ 30 mit der Modifi kation, dass für die Ermittlung 
der Beitragshöhe eine vorläufi ge Beitragskalkula-
tion genügt. Die Höhe der Vorausleistungen, die in 
einem Veranlagungsjahr erhoben werden, darf die 
Höhe des endgültigen Beitrages des Vorjahres nicht 
übersteigen.

§ 37

Zwangsvollstreckung

(1) Der Deichgräf, der stellvertretende Deichgräf 
und der Geschäftsführer können auf Gesetz, Ver-
ordnung und Satzung beruhende Zwangsvollstre-
ckungen veranlassen. 

(2) Das Vollstreckungsverfahren richtet sich nach 
dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz für das Land 
Nordrhein Westfalen (VwVG NW) vom 19.02.2003 
(GV. NRW S. 156)  in der jeweils geltenden Fas-
sung.

§ 42

In-Kraft-Treten

Diese Satzungsänderung tritt zum 01.01.2013 in 
Kraft.

Veranlagungsregeln
des Deichverbandes Dormagen/Zons

als Teil der geltenden Satzung des Verbandes

Inhaltsverzeichnis

§ 1  Allgemeines

§ 2  Beitragsermittlung

§ 3  Beiträge für Hochwasserschutzmaßnahmen

§ 4  Beitrag für die Mitgliederverwaltung

§ 5  Hebung der Beiträge

§ 6 Fälligkeit der Beiträge

§ 7 Säumnis

§ 8 Kleinstbeträge

§ 9 In-Kraft-Treten

Präambel

  Auf Grundlage der §§ 10, 29–33 der Verbands-
satzung des Deichverbandes Dormagen/Zons 
hat der Erbentag des Deichverbandes Dorma-
gen/Zons in seiner Sitzung am 15.11.2012 fol-
gende Änderung der Veranlagungsregeln 
beschlossen: 

§ 1
Allgemeines

Die Veranlagungsregeln dienen der Konkretisie-
rung der Vorgaben für die Beitragsbemessung und  
–festsetzung. Für den Zeitraum 01.01.2010-
31.12.2012 sind die vom Erbentag in seiner Sitzung 
am 08.09.2011 beschlossenen Veranlagungsregeln, 
veröffentlich im Amtsblatt der Bezirksregierung 
Düsseldorf vom 29.09.2011, anzuwenden. 

§ 2
Beitragsermittlung 

(siehe auch § 30 Verbandssatzung)

(1) Die Beiträge sind aus den Aufwendungen und 
den Lasten, die der Verband auf sich nimmt, zu 
berechnen. Diese werden im Haushaltsplan für das 
jeweilige Beitragsjahr als Soll-Haushalt beschrie-
ben, vom Erbentag beschlossen und der Bezirksre-
gierung mitgeteilt. 

Dabei wird unterschieden zwischen den Flächen-
beiträgen, die zur jeweiligen Aufgabenerfüllung 
erforderlich sind, sowie dem Beitrag, der die Mit-
gliederverwaltung und Hebungskosten abdeckt.

(2) Die Aufwendungen für die nachfolgend ange-
führten Aufgaben (siehe auch § 30 Verbandssat-
zung) sind getrennt zu ermitteln und nach dem 
Vorteilsprinzip umzulegen. Die zu erfüllenden Auf-
gaben, für deren Finanzierung nach § 30 der Ver-
bandssatzung Beiträge erhoben werden, sind:

1.  Hochwasserschutzmaßnahmen des Deichbaues

2.  Hochwasserschutzmaßnahmen der Deichunter-
haltung

3.  Mitgliederverwaltung

(3) Die Aufwendungen des Verbandes sind je Pol-
der anteilig um die Einnahmen (Finanzierungshil-
fen, Zuschüsse, Mieten, Pachten, Kostenerstattun-
gen und Zinseinnahmen) zu kürzen.

(4) Auf die so ermittelten Aufwendungen werden 
die allgemeinen Verwaltungskosten – ausgenom-
men die Kosten der Mitgliederverwaltung – im Ver-
hältnis der Endsumme der jeweiligen Aufgaben 
aufgeschlagen.

§ 3

Berechnung der Beiträge 
für Hochwasserschutzmaßnahmen 

(siehe auch § 31 der Verbandssatzung)

(1) Die Beiträge der Verbandsmitglieder errechnen 
sich aus allen Kosten für die Maßnahmen des Baus 
und der Unterhaltung des Bann  und des Flügel-
deichs, reduziert um die Einnahmen des Verbandes 
(siehe § 2 (3) der Veranlagungsregeln).  

(2) Als Banndeich wird die Hochwasserschutzan-
lage parallel zum Rhein von der B 9 Verbands-
grenze Köln – Stromkilometer 711,25 – bis zur B 9 
Verbandsgrenze Uedesheim – Stromkilometer 
726,08 – bezeichnet.

(3) Als Banndeichpolder gilt die Fläche vom land-
seitigen Deichfuß des Banndeiches bis an die 
Grenze des natürlichen Überschwemmungsgebie-
tes (Grenze des Verbandsgebietes). 

(4) Die Kosten des Banndeiches werden nur auf 
den Banndeichpolder umgelegt.

(5) Als Flügeldeich ist die Hochwasserschutzan-
lage anzusehen, die sowohl die Böden im Überfl u-
tungsgebiet gegen stark strömendes Wasser, und 
den Banndeich landseitig des Flügeldeichs, gegen 
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reißendes Wasser und mitgeführtes Treibgut 
schützt. Er befi ndet sich zwischen den Rheinstrom-
kilometern 718,6 und 720,4.

(6) Der Flügeldeichpolder ist die Fläche vom land-
seitigen Fuß des Flügeldeiches bis zum wasserseiti-
gen Fuß des Banndeiches. 

(7) Die getrennt zu erfassenden Kosten  für den 
Flügeldeich ergeben sich aus 

a)  den Haushaltsstellen im Verwaltungs- und Ver-
mögenshaushalt, die für den Flügeldeich geson-
dert geführt und gekennzeichnet sind. 

b)  aus einem Anteil von 10% am gesamten Pfl e-
geaufwand der Deichanlagen, der im Verwal-
tungshaushalt als eigene Kostengruppe geführt 
wird.

(8) Die Kosten des Flügeldeichs werden von den 
Eigentümern der Grundstücke des Banndeichpol-
ders und den Eigentümern der Grundstücke des 
Flügeldeichpolders getragen. Dabei tragen die 
Eigentümer der Grundstücke des Flügeldeichpol-
ders und des Banndeichpolders je 50 % des errech-
neten Betrages.

(9) Für die Flächen im Bann- und im Flügeldeich-
polder gelten folgende Regeln: Alle bebauten und 
befestigten Flurstücke sind im Vergleich zu den 
unbebauten Flurstücken im Verhältnis 150:1 höher 
zu bewerten. Als bebaute Flurstücke gelten alle im 
Kataster (GF = Gebäude  / Freifl ächen) als bebaut 
ausgewiesenen bzw. vom Verband als bebaut ermit-
telten Flurstücke ebenso wie befestigte Straßen, 
Wege und Plätze.

(10) Maßstab für die Berechnung der Beiträge ist 
die Größe der Grundstücksfl ächen gemessen in Ar.

(11) Als Obergrenzen der im Flächenkataster des 
Verbandes als bebaut ausgewiesenen Flächen gel-
ten:

a)  für landwirtschaftliche Bebauung, Kleingärten, 
Gewächshäuser, Gefl ügelproduktion  = 25 Ar, 

b)  für Bebauung, die eigenen Wohnzwecken dient, 
Schießstände und andere Einrichtungen des 
Schützenwesens, Tennisplätze, Tennenplätze, 
Denkmäler und Historische oder kirchliche 
Bildstöcke und Kapellen = 8 Ar,

c)  für Einrichtungen der Ent- und Versorgung 
(Kanalisation, Abwasser, Abfall, Wasser, Strom, 
Gas, Fernmeldeeinrichtungen, Funk) = 25 Ar.

d)  Für Grundstücke mit anderen als den vorge-
nannten Nutzungsarten fi ndet keine Begrenzung 
statt.

(12) Für die Berechnung der Obergrenze nach Zif-
fer 10 gilt der wirtschaftliche Grundstücksbegriff. 
Danach ist ein Grundstück unabhängig von der 
Eintragung im Grundbuch jeder zusammenhän-
gende Grundbesitz, der eine selbständige wirt-
schaftliche Einheit bildet. Die durch die Obergren-
zenregelung gekappten Grundstücke werden hin-
sichtlich ihrer Restfl ächen gesondert ermittelt, aus-
gewiesen und wie unbebaute Flächen belastet.

(13) Da aus den Katasterunterlagen die Befesti-
gungsart der Wege und Plätze nicht ersichtlich ist, 
sollen eingegrünte oder wassergebundene Wege 
und Platzoberfl ächen auf Antrag der Grundeigen-
tümer nach Überprüfung durch den Deichverband 
wie unbebaute Flächen bewertet werden.

(14) Bei Grundstücken im Banndeichpolder, deren 
natürliche Erhebungen über dem Bemessungs-
hochwasser von 1977 liegen (Insellagen), wird der 

Hochwasserschutzbeitrag mit einem pauschalen 
Abschlag von 20 % versehen.

(15) Der Verband führt über seine dinglichen Mit-
gliedsfl ächen ein Flächenkataster. Basis dieses 
Katasters sind die amtlichen Katasterauszüge. Das 
Flächenkataster muss jährlich kontrolliert und bei 
Änderungen überarbeitet werden. Diese und Ände-
rungen, die die Mitglieder bekannt geben, werden 
nach Prüfung für das folgende Beitragsjahr über-
nommen.

(16) Deiche und dem Verband gehörende Aus-
gleichsfl ächen sind als Verbandsanlagen beitrags-
frei. Befestigte oder bebaute Flächen auf den Dei-
chen, die keinem Verbandszweck dienen, sind 
jedoch beitragspfl ichtig; hier gelten die Grundsätze 
der obigen Ziffern.

§ 4

Beitrag für die Mitgliederverwaltung

(1) Die Aufwendungen für die Mitgliederverwal-
tung werden als Grundbeitrag von den Verbands-
mitgliedern erhoben. 

(1) Der Grundbeitrag wird jährlich neu festgesetzt. Er 
ergibt sich aus der Summe aller Personal  und Sach-
ausgaben, die zur Mitgliederverwaltung erforderlich 
sind, geteilt durch die Anzahl der Verbandsmitglieder.

§ 5

Hebung der Beiträge

(1) Die Aufwendungen für den Deichbau und die 
Deichunterhaltung werden als Hochwasserschutz-
beitrag bezeichnet.

(2) Die Aufwendungen für die Mitgliederverwal-
tung bezüglich Aufstellen und Pfl egen des Mitglie-
derverzeichnisses und das Heben der Beiträge wer-
den als Grundbeitrag bezeichnet und von allen 
Verbandsmitgliedern in gleicher Höhe erhoben.

(3) Die Grundstücke im Verbandsgebiet werden 
nach dem Ordnungssystem des vom Deichverband 
erstellten Verbandskatasters zusammengefasst und 
entsprechend im Bescheid ausgewiesen.

(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so tritt an die Stelle des Grundstücksei-
gentümers der Erbbauberechtigte. Bei Wohnungs  
und Teileigentum ist die Gemeinschaft der Eigen-
tümer beitragspfl ichtig. Mehrere Eigentümer eines 
Grundstücks sind Gesamtschuldner.

Von der gesamtschuldnerischen Inanspruchnahme 
eines einzelnen Eigentümers soll abgesehen wer-
den, insbesondere, wenn dem Verband bekannt ist, 
dass die betroffenen Eigentümer die anteilige Her-
anziehung wünschen und hierdurch die vollstän-
dige und zeitgerechte Erlangung des Beitrags nicht 
gefährdet wird.

§ 6

Fälligkeit der Beiträge

(1) Die Beiträge werden durch Beitragsbescheid 
festgesetzt und sind binnen eines Monats nach Ver-
sendung fällig. 

§ 7

Mahngebühren und Säumniszuschläge

(1) Bei Nichteinhaltung der Fälligkeitstermine ent-
stehen Säumniszuschläge und Mahngebühren. Die 
Höhe der Säumniszuschläge bemisst sich nach 
§ 240 Abgabenordnung, die Höhe der Mahngebühr 
nach § 2 Kostenordnung zum Verwaltungsvollstre-
ckungsgesetz Nordrhein-Westfalen.
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(2) Restbeträge  unter 6 Euro werden nicht 
gemahnt, sondern im Folgejahr dem Beitrag als 
Rest aus dem Vorjahr zugeschlagen.

§ 8
Kleinbeträge

(1) Alle Kleinbeträge (auch Guthaben) unter 5 
Euro werden im Folgejahr verrechnet

§ 9
In-Kraft-Treten

Diese Änderung der Veranlagungsregeln tritt zum 
01.01.2013 in Kraft

Düsseldorf, den 30. November 2012

    Im Auftrag

    Gez. Hasselberg

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 483

463 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pfl icht 
 für ein Vorhaben des Niersverbandes

Bezirksregierung
54.06.02.02 – KLE – 039/12

 Düsseldorf, den 23. November 2012

Der

Niersverband
Am Niersverband 10

41747 Viersen

hat unter dem 30. Juli 2012 die Erteilung einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis nach § 8 des Gesetzes 
zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaus-
haltsgesetz – WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585) in der derzeit geltenden Fassung zur Ent-
nahme von Grundwasser beantragt.

Der Niersverband beabsichtigt, Grundwasser bis 
zu einer Höchstmenge von insgesamt 50.000 m3 in 
einem Jahr aus drei Brunnen auf dem Grundstück 
in Geldern, Gemarkung Veert, Flur 1, Flurstück 167, 
zu entnehmen. Die beabsichtigten Grundwasser-
entnahmen dienen der Gewinnung von Betriebs-
wasser zur Reinigung von Anlagen, zum Einsatz in 
der Zentrifuge sowie zur Kühlung für die Gasein-
pressung der Faulraumumwälzung auf dem 
Betriebsgelände des Klärwerks Geldern.

Gemäß § 3 c UVPG in Verbindung mit Ziffer 13.3.3 
der Anlage 1 des UVPG ist für das Entnehmen, 
Zutagefördern oder Zutageleiten von Grundwasser 
mit einem jährlichen Volumen an Wasser von 5.000 
m3 bis weniger als 100.000 m3 eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung durchzuführen, wenn trotz der 
geringen Größe oder Leistung des Vorhabens nur 
aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten 
gemäß den in der Anlage 2 Nummer 2 des UVPG 
aufgeführten Schutzkriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen zu erwarten sind.

Die standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls 
hat im vorliegenden Fall zu dem Ergebnis geführt, 
das entsprechende Umweltauswirkungen durch 
das Vorhaben des Niersverbandes nicht zu besor-
gen sind. Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG habe ich daher 
festgestellt, dass für das Vorhaben keine Verpfl ich-

tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung besteht.

Diese Feststellung wird der Öffentlichkeit hiermit 
entsprechend § 3 a Satz 2 UVPG bekannt gegeben. 
Sie ist nach § 3 a Satz 3 UVPG nicht selbständig 
anfechtbar.

    Im Auftrag

    gez. Weiss

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 487

464 Antrag 
 der Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR 
 auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 
 zur Entnahme von Grundwasser 
 über die Brunnen 1 und 2 in Duisburg-Hamborn

Bezirksregierung
54.06.02.02-WES-120/12

 Düsseldorf, den 29. November 2012

Die Wirtschaftsbetriebe Duisburg AöR, Schiffer-
straße 190, 47059 Duisburg, haben einen Antrag 
auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 8 Wasser-
haushaltsgesetz gestellt.

Antragsgegenstand ist die Förderung von insge-
samt 27.000 m3/Jahr Grundwasser zur Befüllung 
von Kehrmaschinen, der Reinigung von Kehrgut-
aufnahmebehältern sowie der Flächenreinigung 
des geplanten Betriebshofes „Im Holtkamp“ in 
Duisburg-Hamborn.

Wird Grundwasser in einem Volumen von 5.000 m3 
bis weniger 100.000 m3/Jahr zutage gefördert und 
sind durch die Gewässerbenutzung erhebliche 
nachteilige Auswirkungen auf grundwasserabhän-
gige Ökosysteme zu erwarten, ist gemäß

–  § 3 Abs. 1 des Gesetzes über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung

–  in Verbindung mit Anlage 1 Nr. 13.3.3 zum 
UVPG

–  in Verbindung mit § 3 c UVPG

eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben trotz der geringen Größe oder 
Leistung nach Einschätzung der zuständigen Behörde 
aufgrund überschlägiger Prüfung unter Berücksichti-
gung der in der Anlage 2 zum UVPG aufgeführten 
Kriterien erhebliche Umweltauswirkungen haben 
kann, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die standortbezogene Vor-
prüfung des Einzelfalls ergeben, dass keine erheb-
lichen nachteiligen Auswirkungen auf grundwas-
serabhängige Ökosysteme durch das beantragte 
Vorhaben zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpfl ichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht 
selbstständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Gez. Litschke-Dietz

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 487
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C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

465 Bekanntgabe 
 über die Tagesordnung 
 der 13. Sitzung der Verbandsversammlung 
 des Regionalverbandes Ruhr

Die 13. Sitzung der Verbandsversammlung fi ndet am

Montag, 17. Dezember 2012 – 10:00 Uhr –
im Robert-Schmidt-Saal

Kronprinzenstraße 35/Erdgeschoss, 45128 Essen

statt.

Tagesordnung

Öffentliche Sitzung

  Einführung und Verpfl ichtung der neuen 
Mitglieder der Verbandsversammlung

  Verabschiedung der ausgeschiedenen Mit-
glieder der Verbandsversammlung

1.  Angelegenheiten nach Landesplanungsgesetz

1.1  Neuaufstellung des Bundesverkehrswege-
plans (BVWP)

 Projektanmeldung für den Bereich Straße

1.1.1  Änderung der Projektvorschläge zur Neu-
aufstellung des Bundesverkehrswegeplans 
für den Bereich Straße

1.2   Regionaler Vorschlag zum Jahresbaupro-
gramm 2013 für die Maßnahmen des Lan-
desstraßenausbauplanes

1.3  Jahresbauprogramm 2013 zum Um- und 
Ausbau von Landesstraßen bis 3 Mio. € 
Gesamtkosten je Maßnahme: Entscheidung 
über die Prioritäten

1.4  Jahresbauprogramm 2013 zum Radwegebau 
an bestehenden Landesstraßen:

  Entscheidung über die Priorisierung

1.5  Gefährdungsabschätzung und Sanierung 
von Altlasten;

  Förderprogramm 2013

1.6  Aktueller Sachstand Abfallwirtschaftsplan 
NRW, Teilplan Siedlungsabfälle

  hier: Kenntnisnahme

1.7  Kunst- und Kulturförderung – Projektförde-
rung im Rahmen der Regionalen Kulturpolitik

  hier: Beratung und Beschlussfassung 2013, 
Rückblick auf die Förderung 2012

1.8   Verhältnis RFNP zum Regionalplan Ruhr

  hier: Gemeinsame Stellungnahme RVR und 
RFNP-Städte

1.9  Kraftwerksstandort Datteln IV: Meinungs-
ausgleichsstermin

  hier: Sachstandsbericht

1.10  Wuppertal, 49. Flächennutzungsplanände-
rung – Dreigrenzen – Beteiligung der Behör-
den gem. § 4 Abs. 2 BauGB (IKEA)

1.11  Personalausstattung der Regionalplanung in 
Nordrhein-Westfalen

1.12  Entwurf des Netzentwicklungsplans Strom 
2012

  Sachstandsbericht

1.13  Anfragen und Mitteilungen

1.13.1  Anfrage der CDU-Fraktion in der VV vom 
24.09.2012 Fracking

  hier: Antwort der zuständigen Genehmi-
gungsbehörde vom 19.10.2012

1.13.2  Bericht über laufende Verfahren

2.  Angelegenheiten nach RVR-Gesetz

2.1   Wechsel in den Gremien des RVR

2.1.1   Wechsel in den Ausschüssen

2.2   Einbringung des Haushaltsplans 2013

2.3   RVR-Gesamtabschluss zum 31.10.2010

2.4   Angelegenheiten der Wirtschaftsförderung 
metropoleruhr GmbH

  –  Beteiligung an der ecce – european centre 
for creative economy GmbH

2.5   Angelegenheiten der Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH

  –  Änderung des Gesellschaftsvertrages der 
AGR Betriebsführung GmbH

2.6  Angelegenheiten der Abfallentsorgungs-
Gesellschaft Ruhrgebiet mbH

  –  Personal-Service-Ruhr GmbH (vormals 
CoverTronic GmbH)

2.7   Angelegenheiten der RUHR. 2010 GmbH i. L.

  –  Jahresabschluss zum 30.12.2011

2.8  Angelegenheiten der Kultur Ruhr GmbH

  –  Änderung des Gesellschaftsvertrages

2.9   Angelegenheiten der Freizeitgesellschaften

  –  Jahresabschluss der Revierpark Nienhau-
sen GmbH zum 31.12.2011

2.10   Angelegenheiten der Seegesellschaft Haltern 
mbH

  –  Änderung des Gesellschaftsvertrages

2.11   Angelegenheiten der NaturFreizeitverbund 
Niederrhein GmbH (NFN)

  –  Jahresabschluss zum 31.12.2011

2.12   Angelegenheiten der TouristikEisenbahn 
Ruhrgebiet GmbH – TER

  –  Jahresabschluss zum 31.12.2011

2.13   Angelegenheiten der TER TouristikEisen-
bahnRuhrgebiet GmbH

  –  Änderung des Gesellschaftsvertrages

2.14   Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2011 
und Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung RVR Ruhr Grün

  Beschluss zur Zuführung des Jahresüber-
schusses 2011 in die Ausgleichsrücklage

  Entlastung des Betriebsausschusses RVR 
Ruhr Grün

2.15   Feststellung des Wirtschaftsplanes der eigen-
betriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr 
Grün für das Jahr 2013

2.16   Bericht: Prüfung des Jahresabschlusses der 
eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR-
Route der Industriekultur 2011
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2.17   Wirtschaftsplan 2013 der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung RVR-Route der Indust-
riekultur

2.18   Bildungsregion Ruhr

2.19   Ideenwettbewerb zur Zukunft der Metropole 
Ruhr.

  Hier: Sachstandsbericht

2.20   Geonetzwerk metropoleRuhr

2.21   Keine Fracking-Bohrungen zur „unkonven-
tionellen“ Gewinnung von Erdgas

2.22   Anfragen und Mitteilungen

Essen, den 28. November 2012

    Horst Schiereck

     Vorsitzender der 
Verbandsversammlung

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 488

466 Zustellung 
 durch öffentliche Bekanntmachung 
 gemäß § 10 LZG NRW

(Allgemeine Bestimmung der Stelle 
des Polizeipräsidiums Duisburg)

Polizeipräsidium Duisburg
58.08.01 

Duisburg, den 29. November 2012

Gemäß § 10 des Landeszustellungsgesetzes – LZG 
NRW – vom 07.03.2006 – GV.NRW 2006, S. 94 – in 
der zur Zeit geltenden Fassung kann die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung erfolgen. 
Die Zustellung erfolgt für Behörden des Landes 
durch Bekanntmachung einer Benachrichtigung an 
der Stelle, die von der jeweiligen Behörde hierfür 
allgemein bestimmt ist.

Als Stelle des Polizeipräsidiums Duisburg für 
Zustellungen durch öffentliche Bekanntmachung 
gemäß § 10 LZG NRW bestimme ich mit Wirkung 
vom 06.12.2012 den abschließbaren Schaukasten, 
der sich in der Schleuse im Besuchereingangsbe-
reich an der Kantine des Gebäudes Polizeipräsi-
dium Duisburg, Düsseldorfer Straße 161-163 in 
47053 Duisburg befi ndet.

    Im Auftrag

    gez. Ackermann

Abl. Reg. Ddf. 2012 S. 489



490

Ver öf fent li chungs er su che für das Amts blatt und den Öf fent li chen An zei ger – Bei la ge zum Amts blatt – sind nur an die 
Be zirks re gie rung Düs sel dorf – Amts blatt stel le – Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf, zu rich ten.

Das Amts blatt mit dem Öf fent li chen An zei ger er scheint wö chent lich.

Re dak ti ons schluss: Frei tag, 10.00 Uhr

Lau fen der Be zug nur im Abon ne ment. Abon ne ments be stel lun gen und -ab be stel lun gen kön nen für den fol gen den Abon ne-
ments zeit raum – 1. 1. bis 30. 6. und 1. 7. bis 31. 12. – nur be rück sich tigt wer den, wenn sie spä tes tens am 30. No vem ber bzw.

31. Mai der ABO-Ver wal tung von A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf, 
Fax (02 11) 96 82/229, Te le fon (0211) 9 68 22 41, vor lie gen.

Bei je dem Schrift wech sel die auf dem Ad res se ne ti kett in der Mit te oben ste hen de sechs stel li ge Kun den num mer an ge ben, bei 
Ad res sen än de rung das Ad res se ne ti kett mit be rich tig ter Ad res se an die ABO-Ver wal tung von A. Ba gel zu rück sen den.

Be zugs preis: Der Be zugs preis be trägt halb jähr lich 12,– Eu ro und wird im Na men und für Rech nung der Be zirks re gie rung
von A. Ba gel im Vo raus er ho ben.

Ein rü ckungs ge büh ren für die 2spal ti ge Zei le oder de ren Raum 1,– Euro.
Ein zel preis die ser Aus ga be 1,60 Eu ro zzgl. Ver sand kos ten.

In den Be zugs- und Ein zel prei sen ist kei ne Um satz steu er i. S. d. § 14 UStG ent hal ten.

Ein zel stü cke wer den durch A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf,
Fax (02 11) 96 82/2 29, Te le fon (02 11) 9 68 22 41, ge lie fert. Von Vor ab sen dun gen des Rech nungs be tra ges – in wel cher Form

auch im mer – bit ten wir ab zu se hen. Die Lie fe run gen er fol gen nur auf Grund schrift li cher Be stel lung ge gen Rech nung.
He raus ge ber: Be zirks re gie rung Düs sel dorf, Ce ci li en al lee 2, 40474 Düs sel dorf

In ter net: www.bez reg-du e ssel dorf.nrw.de
Her stel lung und Ver trieb im Na men und für Rech nung des He raus ge bers: A. Ba gel, Gra fen ber ger Al lee 82, 40237 Düs sel dorf

Druck: TSB Tief druck Schwann-Ba gel, Düs sel dorf und Mön cheng lad bach


